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Amt der Tiroler Landesregierung
Abteilung Kultur
Michael-Gaismair-Straße 1 / 2. OG
A-6020 Innsbruck
Tel.: ++43 (0) 512 / 508-3752
kultur@tirol.gv.at
www.tirol.gv.at/kultur


[bookmark: txtLogo]Förderantrag – Basisbildung/Nachholen von Pflichtschulabschlüssen

Name / Bezeichnung:	
[bookmark: Text74]     
Adresse	
[bookmark: Text4]Straße:      
[bookmark: Text5]Hausnummer:      
[bookmark: Text6]Tür:      
[bookmark: Text7]Postleitzahl:      
[bookmark: Text8]Ort:      
[bookmark: Text9]Bundesland:      
[bookmark: Text10]Staat:      
Vertretungsbefugtes Organ	
[bookmark: Text20]Vorname:      
[bookmark: Text21]Familienname:      
[bookmark: Text22]Akademischer Grad:      
[bookmark: Text23]Geschlecht:      
[bookmark: Text24]Geburtsdatum:      
[bookmark: Text25]Funktion:      
Telefonkontakte:	
[bookmark: Kontrollkästchen4][bookmark: Text11]Nummerntyp 	|_| geschäftlich			Nummer:      
[bookmark: Kontrollkästchen5][bookmark: Text12]|_| Fax				Nummer:      
E-Mail-Adresse / Internetadresse:	
[bookmark: Text13]E-Mail-Adresse:      
[bookmark: Text14]Internetadresse:      
Bankverbindung:	
[bookmark: Text15][bookmark: Text76]Name der Bank:      						IBAN:      
[bookmark: Text17][bookmark: Text77]Kontoinhaber:      						BIC:      
[bookmark: Text75]Kontowortlaut:      					

Beschreibung des Anbringens / des Antrages:	
[bookmark: Kontrollkästchen13][bookmark: Kontrollkästchen14]Art der Förderung:	|_| Basisbildung	|_| Nachholen von Hauptschulabschlüssen
[bookmark: Text40]Stichtag der Abrechnung:	     
Akkreditierung erfolgt:	|_| nein
	|_| ja, für den Zeitraum      
Kennzahlen:	
Kursdauer (Anzahl der Unterrichtseinheiten):      
Gruppengröße (Anzahl der Teilnehmer):      
Kosten pro Kurs: EUR      
Kosten pro Teilnehmer: EUR      
Kosten pro Unterrichtseinheit: EUR      
Kosten pro Teilnehmer und Unterrichtseinheit: EUR      
Höhe der beantragten Förderung bei der Abteilung Kultur:	
[bookmark: Text79]EUR      
Dem Antrag beizulegende Anlagen:	
[bookmark: Kontrollkästchen30]|_| Akkreditierungsbestätigung
[bookmark: Kontrollkästchen31]|_| Nachweisunterlagen: Detaillierte Aufstellung der Berechnung der beantragten Förderung

Ich erkläre, dass die im Antrag und in den Beilagen gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen und das Vorhaben ohne die beantragte Förderung  nicht oder nicht im vollen Umfang durchgeführt werden kann. Ich akzeptiere vorbehaltlos für den Fall einer Förderungszuerkennung die nachfolgend angeführten Förderungsbedingungen sowie die nachfolgenden Bestimmungen zum Datenschutz. Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass kein Anspruch auf Förderung besteht und unrichtige oder unvollständige Angaben den Verlust der Förderungswürdigkeit zur Folge haben können.


[bookmark: Text72][bookmark: Text73]     						     
   Ort, Datum					Unterschrift des vertretungsbefugten Organs


Förderungsbedingungen:

1. Der/die Antragssteller/in hat umseitigen Förderantrag vollständig ausgefüllt, die geforderten Beilagen angeschlossen und die Förderungsbedingungen durch seine/ihre Unterschrift vorbehaltlos akzeptiert. Er/Sie erfüllt die Voraussetzungen lt. § 7 Abs. 3 des Tiroler Kulturförderungsgesetzes 2010.
1. Die Förderungsvereinbarung entsteht mit Zustellung der schriftlichen Zusage beim Antragssteller/bei der Antragsstellerin, wenn dem Antrag entsprochen wird. Entspricht die Zusage nicht dem Antrag, entsteht die Vereinbarung mit Einlangen der schriftlichen Zusage beim Antragssteller/bei der Antragsstellerin, sofern von diesem nicht innerhalb von 14 Tagen widersprochen wird. Nur schriftliche Änderungen oder Ergänzungen der Vereinbarung sind verbindlich.
1. Der/die Förderungsnehmer/in hat Änderungen, Verzögerungen, die Unmöglichkeit der Durchführung des geförderten Vorhabens sowie Änderungen der Rechtsform, der verantwortlichen Personen und der Adresse unverzüglich dem Amt der Tiroler Landesregierung schriftlich anzuzeigen. Dies betrifft insbesondere wesentliche Änderungen der Kostenkalkulation und/oder des Finanzierungsplanes. In diesen Fällen können neue Bedingungen und Auflagen vorgesehen, der Förderbetrag neu festgesetzt oder die zuerkannte Förderung widerrufen und eine Rückzahlung verlangt werden.
1. Die Fördermittel dürfen nur für den geförderten Zweck in wirtschaftlicher, sparsamer und zweckmäßiger Weise verwendet werden. Rabatte, Skonti und dgl. sind in Anspruch zu nehmen. Bei der Vergabe von Aufträgen sind die Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes zu beachten. Jedenfalls sind vom Fördernehmer zumindest drei Angebote zur Ermittlung des Best- bzw. Billigstbieters einzuholen.
1. Der/die Fördernehmer/in verpflichtet sich, das Land bei drohendem finanziellem Verlust unverzüglich und unaufgefordert schriftlich in Kenntnis zu setzen und einen geeigneten Vorschlag zur Abgangsdeckung zu erstatten.
1. Bei einem Ausmaß der Förderung ab 50 % sind bei Abschluss von Dienstverträgen mit geschäftsführenden Organen die Richtlinien der Landesregierung für Dienstverträge von Managerinnen und Managern zu beachten.
1. Der/die Förderungsnehmer/in hat alle zur Überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung notwendigen Aufzeichnungen zu führen und diese mit den Belegen über 7 Jahre aufzubewahren. Auf Verlangen sind die Einsicht in diese Unterlagen und die Besichtigung an Ort und Stelle zu gestatten sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Der/die Fördernehmer/in stimmt der Überprüfung seiner/ihrer Gebarung hinsichtlich des geförderten Vorhabens bzw. der Tätigkeit durch den Landesrechnungshof unter sinngemäßer Anwendung des Tiroler Landesrechnungshofgesetzes zu.
1. Der/die Förderungsnehmer/in ist verpflichtet über den Anspruch aus einer gewährten Förderung weder durch Abtretung, Anweisung oder Verpfändung noch auf eine andere Weise zu verfügen und Förderungsmittel nicht zur Bildung von Rücklagen zu verwenden.
1. Die Fördermittel dürfen nicht ausbezahlt werden bzw. der/die Förderungsnehmer/in hat über Aufforderung ausbezahlte Förderungsmittel unverzüglich rückzuerstatten, wenn
8. die Förderung aufgrund unrichtiger oder unvollständiger Angaben über wesentliche Umstände zuerkannt wurde, oder
8. der/die Antragsteller/in seinen/ihren Verpflichtungen gemäß dieses Vertrages trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist und Information über die Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist, oder
8. über das Vermögen des/der Förderungsnehmers/in vor Abschluss des Vorhabens ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wurde, oder
8. Fördermittel ganz oder teilweise widmungswidrig verwenden wurden oder werden,
8. das Vorhaben nicht, nicht rechtzeitig oder nicht im angegebenen Ausmaß durchgeführt werden kann oder durchgeführt wurde und die zur Durchführung des Vorhabens zur Verfügung gestellten Mittel des Landes nicht oder nicht zur Gänze benötigt werden oder wurden, oder
8. der/die Fördernehmer/in vorgesehene Kontrollmaßnahmen be- oder verhindert oder die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Förderung innerhalb des für die Aufbewahrung vorgesehenen Zeitraumes nicht mehr überprüfbar ist, oder
8. sonstige Förderungsvoraussetzungen, insbesondere solche, die die Einreichung des Förderungszweckes sichern sollen, vom/vor der Förderungsnehmer/in nicht eingehalten wurden.
Trifft den/die Förderungsnehmerin ein Verschulden am Eintritt eines Rückforderungsanspruches, wird der Rückforderungsbetrag vom Tage der Auszahlung an mit 3 % über dem jeweils geltenden Basiszinssatz gem. § 1 Euro-Justiz-Begleitgesetz pro Jahr verzinst. In allen weiteren Fällen wird der Rückforderungsbetrag ab dem Tag der Aufforderung zur Rückzahlung mit Zinsen in der Höhe von 3 % über dem jeweils geltenden Basiszinssatz gem. § 1 Euro-Justiz-Begleitgesetz pro Jahr verlangt.
1. Gemäß § 3 Tiroler Fördertransparenzgesetz, LGBl. Nr. 149/2012 idgF, werden personenbezogene Daten zu ausbezahlten Förderungen dem Landtag übermittelt und auf der Internetseite des Landes Tirol für die Dauer von zwei Jahren veröffentlicht.
1. Zur Wahrung der berechtigten Interessen des Landes Tirol, insbesondere zur Vermeidung von Doppelförderungen, werden die im Rahmen der Förderungsabwicklung verarbeiteten personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO an die Transparenzdatenbank des Bundes übermittelt.
1. Es wird darüber hinaus darauf hingewiesen, dass im Rahmen von Gebarungsprüfungen der Rechnungshof gemäß § 3 Rechnungshofgesetz, BGBl. Nr. 144/1948 idgF sowie der Landesrechnungshof gemäß § 5 Tiroler Landesrechnungshofgesetz, LGBl. Nr. 18/2003 idgF, befugt sind, von allen ihrer Prüfzuständigkeit unterliegenden Dienststellen, Unternehmen, sonstigen Einrichtungen und Rechtsträgern alle erforderlich erscheinenden Auskünfte und die Übermittlung von Akten und sonstigen Unterlagen zu verlangen und in diese Einschau zu nehmen. Die Prüfberichte des Rechnungshofes bzw. des Landesrechnungshofes werden nach der parlamentarischen Behandlung veröffentlicht.
1. Der/die Förderungsnehmer/in nimmt zur Kenntnis, dass gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.06.2014, S. 1) – kurz: Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (iwF AGVO) -, der Förderungsgeber verpflichtet ist, detaillierte Informationen zum Förderungsnehmer und zur Beihilfe gemäß Artikel 9 iVm Anhang III AGVO zu veröffentlichen und/oder der Europäischen Kommission zum Zwecke der Veröffentlichung und Information zur Verfügung zu stellen.
1. Der/die Förderungsnehmer/in verpflichtet sich, bei allen Veröffentlichungen über das Vorhaben bzw. die Tätigkeit mittels des aktuellen Logos auf die Förderung durch das Land Tirol hinzuweisen.
1. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Tiroler Kulturförderungsgesetzes 2010 idgF sowie der Kulturförderungsrichtlinien des Landes Tirol.
1. Als Gerichtsstand wird in allen aus der Gewährung der Förderung entstehenden Rechtsstreitigkeiten das jeweils sachliche zuständige Gericht in Innsbruck vereinbart.
1. Hinweise zur Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz:
Gemäß Art. 22a Abs. 1 B-VG ist das Land Tirol verpflichtet Informationen von allgemeinem Interesse in einer für jedermann zugänglichen Art und Weise zu veröffentlichen, soweit und solange diese nicht gemäß Art. 22a Abs. 2 B-VG geheim zu halten sind. Als Informationen von allgemeinem Interesse sind gemäß § 2 Abs. 2 IFG jedenfalls Förderzusagen über einen Wert von mindestens EUR 100.000,-- netto zu verstehen, wobei für die Wertermittlung die §§ 13 bis 18 BVergG 2018, BGBl. I Nr. 62/2018, heranzuziehen sind. Auch Förderzusagen unter dieser Wertgrenze können von dieser Veröffentlichungspflicht umfasst sein.
Die Veröffentlichung erfolgt im Informationsregister unter: www.data.gv.at.
Liegt ein Geheimhaltungsgrund iSd Art. 22a Abs. 2 B-VG vor, erfolgt eine Veröffentlichung nur insoweit, als dadurch keine Geheimhaltungsinteressen berührt werden, gegebenenfalls teilweise. Der/die Förderungsnehmer/in übermittelt daher – bei Förderzusagen über einen Wert von EUR 100.000,-- netto jedenfalls, ansonsten nach Aufforderung durch das Land Tirol – diesem nach Förderzusage bzw. nach Aufforderung binnen vier Wochen eine Ausfertigung der Förderzusage bzw. des Fördervertrags im PDF-Format, bei der jene Stellen unkenntlich gemacht wurden, die zur Wahrung seiner überwiegenden berechtigten Interessen seiner begründeten Ansicht nach der Geheimhaltung iSd Art. 22a Abs. 2 B-VG unterliegen und stimmt hinsichtlich der übrigen Stellen der Veröffentlichung zu. Das Land Tirol ist an diese Ansicht der Veröffentlichung nicht gebunden. Jeglicher Kontakt dazu erfolgt zwischen dem/der Förderungsnehmer/in und der im Land Tirol bewirtschaftenden Dienststelle.
Der/die Förderungsnehmer/in verpflichtet sich ausdrücklich zur entsprechenden Aufarbeitung des Dokuments und erteilt seine Zustimmung zur Veröffentlichung. Zusatzkosten dürfen nicht von ihm verrechnet werden und verzichtet er ausdrücklich auf jede Geltendmachung gegen das Land Tirol wegen behaupteter Verletzung seiner überwiegenden berechtigten Interessen durch Veröffentlichung.
Die obigen Regelungen gelten sinngemäß sofern ein Informationsbegehren im Sinne des Art. 22a Abs. 2 BVG einlangt, welches die gegenständliche Förderzusage bzw. Fördervertrag oder Teile davon zum Inhalt hat.


Datenschutzerklärung (Kurzfassung)

Allgemeine Informationen zur Datenschutzerklärung
Im Rahmen der Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie über die Ihnen zustehenden datenschutzrechtlichen Rechte und Ansprüche.
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Die Verwendung personenbezogener Daten erfolgt daher ausschließlich in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung der EU sowie dem österreichischen Datenschutzgesetz. 
Um die Sicherheit der verarbeiteten Daten zu gewährleisten und sicherzustellen, dass diese ordnungsgemäß verwendet und nicht für Unbefugte zugänglich gemacht werden, wurden entsprechende Maßnahmen zur Datensicherheit getroffen. 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?
Verantwortliche/r: 
Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten ist:
	Name
	E-Mail
	Telefon
	Post Anschrift

	Amt der Tiroler Landesregierung
	post@tirol.gv.at
	+43 512 508
	Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck



Datenschutzbeauftragter:
Der Datenschutzbeauftragte / die Datenschutzbeauftragten für die gelisteten Verantwortlichen: 
	Name
	E-Mail
	Telefon

	Dr. Norbert Habel
	datenschutzbeauftragter@tirol.gv.at
	+43 512 508 1870



Für welche Zwecke werden die Daten verarbeitet und auf welcher Rechtsgrundlage?
Verarbeitungszweck/e:
Verarbeitungszweck ist die Abwicklung von Förderungen der Kultur sowie damit im Zusammenhang stehende Maßnahmen durch die Abteilung Kultur des Amtes der Tiroler Landesregierung. Die Datenverarbeitung dient der Beurteilung der Voraussetzungen für die Gewährung oder den Widerruf der Förderung, der Vermeidung von Doppelförderungen, der Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Förderung sowie der Dokumentation von Förderungsmaßnahmen. 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten basiert auf folgenden Rechtsgrundlagen:
· Art. 6 (1) b: Vertrag/vorvertragliche Maßnahmen
· Art. 6 (1) c: Rechtliche Verpflichtung
Beschreibung der Rechtsgrundlagen:
· Art. 6 (1) b: Förderverträge auf Grundlage des Tiroler Kulturförderungsgesetzes 2010 idgF, der Kulturförderungsrichtlinien (allgemeine Richtlinien vom 01.02.2011 sowie Sonderrichtlinien)
· Art. 6 (1) c: § 14 Tiroler Kulturförderungsgesetz 2010 idgF

Sind Sie zur Bereitstellung der Daten verpflichtet?
Ist die Datenverarbeitung zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich (zB Werkvertrag oder zur Gewährung einer Förderung) kann das Nichtbereitstellen der Daten dazu führen, dass die gewünschte Leistung nicht erbracht werden kann bzw. bereits erfolgte Leistungen rückerstattet werden müssen. 
Sofern eine gesetzliche Verpflichtung für die Datenverarbeitung existiert, ist das Nichtbereitstellen der Daten unter Umständen mit Strafe bedroht.

Welche Betroffenenrechte stehen Ihnen zu?
Jede/r Betroffene hat das Recht Auskunft darüber zu verlangen, wer welche Daten über sie/ihn verarbeitet, woher diese Daten stammen, wozu sie verwendet werden und auch, an wen sie übermittelt werden. 
Darüber hinaus besteht
· das Recht auf Berichtigung,
· das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 
· das Recht auf Löschung unzulässiger verarbeiteter Daten.

Haben Sie Fragen zur Datenschutzerklärung?
Bei Fragen oder Beschwerden zur Verwendung personenbezogener Daten bzw. für die Geltendmachung Ihrer Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung können Sie sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

Beschwerderecht
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der österreichischen Datenschutzbehörde beschweren. 

Vollständige Datenschutzerklärung
Diese Kurzfassung beinhaltet die wichtigsten Informationen zur Datenverarbeitung. Die vollständigen Informationen zur Datenverarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt zur vollständigen Datenschutzerklärung unter folgendem Link: https://www.tirol.gv.at/kunst-kultur/abteilung-kultur/rechtsgrundlagen/
Fassung vom 11.11.2025
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